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Beschluss
des Bundesrates

Vorschlag für die Berufung eines Mitglieds des Beirats gemäß 
§ 182 SGB III bei der Bundesagentur für Arbeit

Der Bundesrat hat in seiner 1026. Sitzung am 28. Oktober 2022 beschlossen, gemäß 

§ 182 SGB III für die Berufung als Mitglied des Beirats bei der Bundesagentur für 

Arbeit

eine Vertreterin des Landes Nordrhein-Westfalen

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales

(Frau Regierungsdirektorin Silke Weber)

vorzuschlagen.

Das Bundesgremienbesetzungsgesetz wurde beachtet.


